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STADT KALKAR 
 
 

60. Änderung des Flächennutzungsplans  
 
 

Auswertung der Anregungen aus den frühzeitigen  
Beteiligungsverfahren 
 

 

 

A.1 
Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange  

gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

  

 

 

Behördliche Stellungnahmen ohne Anregungen und Hinweise aus der frühzeitigen Be-

hördenbeteiligung sind der folgenden Tabelle zu entnehmen: 

 

 

Nr. 
Behörde /  
Träger öffentlicher Belange 

Ort Datum 

1 Erzbischöflicher Schulfonds 
Köln 

Köln 23.12.2015 

2 Deutsche Bahn AG Köln 06.01.2016 

3 Unitiymedia Kassel 08.01.2016 

4 Handwerkskammer Düssel-
dorf 

Düsseldorf 06.01.2016 

5 Niederrheinische Industrie- 
und Handelskammer 

Duisburg 22.01.2016 

6 Kreis Kleve zur 60. FNP-
Änderung 

Kleve 02.02.2016 
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Behördliche Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen aus der frühzeitigen Be-

hördenbeteiligung sind der folgenden Tabelle zu entnehmen: 

 

 

Nr. 
Behörde /  
Träger öffentlicher Belange 

Ort Datum 

1 Bundesamt für Infrastruktur, 
Umweltschutz und Dienstleis-
tungen der Bundeswehr 

Bonn 05.01.2016 

2 Straßen NRW Wesel 07.01.2016 

3 Bezirksregierung Düsseldorf, 
Kampfmittelbeseitigungs-
dientst 

Düsseldorf 12.01.2016 

4 Landesgemeinschaft Natur-
schutz und Umwelt NRW e.V. 
(LNU NRW) 

Kleve  13.01.2016 

5 Amprion GmbH Dortmund 13.01.2016 

6 LVR-Dezernat Finanz- und 
Immobilienmanegement 

Köln 13.01.2016 

7 LVR- für Denkmalpflege im 
Rheinland 

Pulheim 13.01.2016 

8 Bezirksregierung Düsseldorf  Düsseldorf 20.01.2016 

9 Wasser- und Schiffahrtsamt 
Duisburg-Rhein 

Duisburg 25.01.2016 

10 Deichverband Xanten Kleve 25.01.2016 

11 Deutsche Telekom Kleve 18.02.2016 

Die Stellungnahmen der Behörden werden, seitens der Verwaltung kommentiert und mit 

einem Beschlussvorschlag versehen.  
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1 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistun-

gen der Bundeswehr, Stellungnahme vom 05.01.2016 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Der vorliegende Bebauungsplan-Entwurf setzt eine Gebäudehöhe von max. 9,5 m fest. 

Eine Gebäudehöhe von mehr als 30 m ist somit innerhalb des vorliegenden Bebauungs-

planes nicht möglich, so dass der Hinweis für den Bebauungsplan nicht relevant ist.  
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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2 Strassen NRW, Stellungnahme vom 07.01.2016 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Problematik der Lärm-Reflexion wird durch die Festsetzung einer absorbierenden 

Lärmschutzwand im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung spätestens bis zur Offen-

lage beachtet. 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und durch Ergänzung der Lärmgutachten 

sowie durch Festsetzung einer absorbierenden Lärmschutzwand auf Ebene der verbind-

lichen Bauleitplanung gefolgt. 
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3 Bezirksregierung Düsseldorf, Kampfmittelbeseitigungsdienst, 
Stellungnahme vom 12.01.2016 zur 60. FNP-Änderung 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen der verbindlichen Bau-

leitplanung beachtet. Die Untersuchung des Plangebiets ist durchgeführt worden. 
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4 Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt, NRW e.V., Stel-
lungnahme vom 13.01.2016 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Der Übersichtsplan zeigt, wo das Plangebiet liegt. In Kombination mit der Beschreibung 

in der Begründung erschließt sich auch ohne Stadtplan, wo die Fläche liegt. 

Darüber hinaus lassen sich über die Internetseite im Bereich der Bauleitplanung die lau-

fenden Verfahren gemäß BauGB ermitteln und die ausgelegten Unterlagen downloaden. 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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5 Amprion GmbH, Stellungnahme vom 13.01.2016  
 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Im frühzeitigen Verfahren sind alle relevanen Leitungsbetreiber beteiligt worden. 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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6 LVR-Dezernat Finanz- und Immobilienmanegement,  
Stellungnahme vom 13.01.2016 zur 60. FNP-Änderung 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Es wurden im frühzeitigen Verfahren sowohl das Rheinische Amt für Denkmalpflege in 

Pulheim als auch das Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege in Bonn beteiligt. 

 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Der Anregung wurde im frühzeitigen Verfahren bereits gefolgt. 
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7 LVR-Amt für Denkmalpflege, 
Stellungnahme vom 13.01.2016  

 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Gemäß Beschluss az. 5 L 974/11 des Verwaltungsgerichtes Gelsenkirchen vom 
03.01.2013 ist zunächst zur Ermittlung des individuellen Aussagewertes des Denkmals 
auf die für die Denkmaleigenschaft konstruktive Eintragung des Objektes in die Denk-
malliste und die dieser Eintragung beigefügte Begründung abzustellen. 

Für das in Rede stehende Denkmal ist laut Denkmalliste der Stadt Kalkar kein Umge-

bungsschutz eingetragen. 

Eine Beeinträchtigung des Baudenkmals liegt vor, wenn der Denkmalwert durch das 

Vorhaben herabgesetzt wird. Diese Beeinträchtigung muss erheblich sein. 

Die Sicht auf das Denkmal von Süden wird zwar in gewissem Umfang beeinträchtigt, es 

ist aber nicht zu erkennen, dass durch dieses Vorhaben für einen sachkundigen Betrach-

ter der Wert des Denkmals für die Geschichte des Menschen an diesem nicht mehr ab-

lesbar wäre. 

Das Maß der baulichen Nutzung wird auf der Ebende des Bebauungsplanes gesteuert. 

Eine Bebauung entlang der Bundesstraße B67 ist in einem Streifen von 20 m Ent-

ferunung zur Fahrbahnkante derzeit nicht möglich. Dieser Bereich ist als Grünfläche fest-

gesetzt. Dadurch wird auch dem Denkmalschutz Rechnung getragen. 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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8 Bezirksregierung Düsseldorf (als Träger öffentlicher Belange), 
Stellungnahme vom 20.01.2016  

 

Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung (Dez. 33): 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Bei der Planung der Ausgleichsmaßnahmen werden die Belange der Agrarstruktur be-

rücksichtigt. 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Belange der Denkmalangelegenheit (Dez. 35.4): 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die genannten LVR-Ämter wurden im frühzeitigen Verfahren beteiligt. 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 53): 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Der Kreis als Untere Landschaftsbehörde wurde beteiligt. 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Anregung wurde bereits gefolgt. 

 

Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54): 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Das Risikogebiet wird in der 60. FNP-Änderung sowohl im Plan als auch in der Begrün-

dung ergänzt. 

Im Bebauungsplan erfolgt ein textlicher Hinweis. 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und durch die Ergänzung im Plan und in 

der Begründung beachtet. 
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9 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes,  
Stellungnahme vom 25.01.2016  

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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10 Deichverband Xanten,  
Stellungnahme vom 25.01.2016  

 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen der verbindlichen Bau-

leitplanung beachtet. 

Den Anregungen bzgl. der Begründung wird gefolgt.  

 
  



Stadt Kalkar  60. Änderung des Flächennutzungsplans  Auswertung der Anregungen 

26 
 

 



Stadt Kalkar  60. Änderung des Flächennutzungsplans  Auswertung der Anregungen 

27 
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11 Deutsche Telekom Technik GmbH,  
Stellungnahme vom 08.02.2016  

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Deutsche Telekom wird im weiteren Verfahren beteiligt. Welche Maßnahmen über 

die Festsetzungen des Bebauungsplanes hinaus im Plangbiet stattfinden werden, ist 

zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Sobald die Erschließungsmaßnahmen des 

Baugebietes absehbar sind, wird dies der Telekom frühzeitig mitgeteilt. 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und zu ggf. Zeit beachtet. 
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B.2 

Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

 

Im Rahmen der Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB sind keine Anregungen zu 

o.g. Planung vorgebracht worden. 

 

 

 




